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SichtverhältnisseSichtverhältnisse amam LkwLkw
-- der der “tote” “tote” WinkelWinkel --

Institut für Kraftfahrwesen Aachen
Christian Domsch, 

Berufsschule Simmerrath am 15.06.2005
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Tote Winkel im Frontbereich des Lkw

-- nicht einsehbarer Bereichnicht einsehbarer Bereich

an der rechten Fahrzeugseitean der rechten Fahrzeugseite

nicht einsehbarer nicht einsehbarer 

Bereich an der Bereich an der 

FahrzeugfrontFahrzeugfront
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Straßenverkehrsordnung

§56 Rückspiegel und andere Spiegel
(1) Kraftfahrzeuge müssen Spiegel haben, die so 
beschaffen und angebracht sind, dass der 
Fahrzeugführer nach rückwärts und seitwärts - auch 
beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn 
wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann. 

(2) Es sind erforderlich 
...
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Sichtfelder rund um den Lkw nach StVZO
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Sichtfeld auf der Fahrbahn

•• Großwinkliger AußenspiegelGroßwinkliger Außenspiegel

•• HauptaußenspiegelHauptaußenspiegel
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Sichtfeld auf der Fahrbahn
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Sichtfeld auf der
Fahrbahn

Augenpunkte d. Fahrers liegen auf dieser Linie

1m

Rückspiegel

•• RampenspiegelRampenspiegel
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Sicht aus dem Lkw heraus

Sicht zur SeiteSicht zur Seite Sicht nach vorneSicht nach vorne

verdeckte Objekteverdeckte Objekte



0xx0000.ppt6 Ó

Folgen der Sichtverdeckung

schlechte Übersicht

unsicheres Gefühl beim Fahrer

eingeschränktes Reaktionsvermögen des Fahrers

manövrieren des Fahrzeuges ohne Überwachung 
des Fahrzeugumfeldes

potentielles Unfallrisikopotentielles Unfallrisiko
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Folgen der Sichtverdeckung

�� Unfälle mit:Unfälle mit:
oo SachschädenSachschäden
oo VerletztenVerletzten
oo TotenToten

oo KostenKosten
oo negatives Image des Nutzfahrnegatives Image des Nutzfahr --

zeugszeugs in der Bevölkerungin der Bevölkerung
oo teilweise fragliche Rechtslageteilweise fragliche Rechtslage
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Unfälle durch Sichtverdeckungen

�� Lkw/FußgängerLkw/Fußgänger
oo Anfahrender Lkw überrollt Fußgänger ohne zu bremsenAnfahrender Lkw überrollt Fußgänger ohne zu bremsen

�� Lkw/UmgebungLkw/Umgebung
oo Hohe Sachschäden durch „Übersehen“ von Fahrzeugen und ObjektenHohe Sachschäden durch „Übersehen“ von Fahrzeugen und Objekten

�� Lkw/FahrradLkw/Fahrrad
oo Bei 60% aller Unfälle Lkw/Fahrrad spielte eine Sichtbehinderung Bei 60% aller Unfälle Lkw/Fahrrad spielte eine Sichtbehinderung durchdurch

den „toten Winkel“ eine Rolle*den „toten Winkel“ eine Rolle*
*Laut DEKRA-Untersuchung: „Untersuchung zum Unfallgeschehen mit Fahrrädern“, von Jürgen Grundel und Carl-Friedrich Müller
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Neue europäische Richtlinie für 
Fahrzeugrückspiegel

Neue EU-Richtlinie für Fahrzeugrückspiegel tritt am 2007 in 
Kraft, Spiegel dürfen in D ab 2005 eingesetzt werden
Für Lkw über 7,5 t z.GG. werden zur Verbesserung der 
Sicht jetzt 4 Außenspiegel vorgeschrieben.
Einführung zusätzlicher Spiegel zur Verbesserung der 
Sicht im vorderen und seitlichen Nahfeld schwerer 
Nutzfahrzeuge (Frontspiegel, Weitwinkelspiegel,...).
Zulassung stärkerer Krümmungswinkel mit größerem 
Spiegelsichtfeld.
Einsatz neuartiger Systeme (z.B. Video, 
Infrarotsensoren,...) wird ermöglicht.
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Die neue EU-Richtlinie

= Class  IV (W R 400 mm)

= Class  V (W R 400 mm)

= Class  II (WR 1800 mm)

= Class  IV (W R 300 mm)

= Class  V

= Class  V I

(W R 300 mm)

(W R 200 mm)

= Class  II (W R 1200 mm) neuneu

altalt
Ó Mekra Lang

•• verbindlich für neu zugelassene Fahrzeuge ab 2007verbindlich für neu zugelassene Fahrzeuge ab 2007

Spiegel Spiegel 
verkleinern verkleinern 
das Bild !das Bild !
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Wirkung der Spiegelkrümmungsradien 

zusätzlicher 

Sichtbereich
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Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicht

�� Elektronische WarnsystemeElektronische Warnsysteme

�� KamerasystemeKamerasysteme

�� Spiegelsysteme in der InfrastrukturSpiegelsysteme in der Infrastruktur

�� Zusatzspiegel am FahrzeugZusatzspiegel am Fahrzeug

�� Änderung der bisherigen SpiegelsystemeÄnderung der bisherigen Spiegelsysteme
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Beispiel „Anfahrspiegel“
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Sichtfeld „Anfahrspiegel“
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Änderung des Spiegelsystems

�� einfache, kostengünstige Lösungeinfache, kostengünstige Lösung

�� hohe Zuverlässigkeithohe Zuverlässigkeit

�� schnell umsetzbarschnell umsetzbar

�� Fahrer „sieht“ das HindernisFahrer „sieht“ das Hindernis

�� bessere Sicht auch im normalen Fahrbetriebbessere Sicht auch im normalen Fahrbetrieb

�� auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant,auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant,
dadurch schnelle Verbreitung möglichdadurch schnelle Verbreitung möglich
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Vorschlag für ein geändertes Spiegelsystem

�� Fahrer sieht durch die Frontscheibe auf die rechten Spi egelFahrer sieht durch die Frontscheibe auf die rechten Spi egel

�� zusätzlich zu Rückspiegel und Weitwinkelspiegel wird ein zusätzlich zu Rückspiegel und Weitwinkelspiegel wird ein 
gewölbter Spiegel an der Oberseite des Auslegers angebrach t gewölbter Spiegel an der Oberseite des Auslegers angebrach t 
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Neuartiges Spiegelsystem in der Praxis
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Fahrersicht auf Spiegelsystem
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Beispiel: Abbiegeassistent

• 3 Siemens VDO 24 GHz Radar-Nahbereichssensoren zur Überwachung der rechten Fzg. Seite 
(ca. 8m Reichweite und 70° Öffnungswinkel) 

• Keine Objektklassifikation implementiert 

• Warnungsstrategie meldet: alle Objekte deren Entfernung < 2m und alle Objekte die sich von 
hinten annähern  

• Warnung erfolgt zweistufig optisch und optisch/akus tisch
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Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§56 (StVZO) Rückspiegel und andere Spiegel ...
(3) Zusätzlich sind erforderlich

1. ein Anfahrspiegel an der rechten Seite bei Linkslenkung oder an der linken Seite
bei Rechtslenkung bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht
von mehr als 7,5 t - ausgenommen Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder
forstwirtschaftliche Zugmaschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
nicht mehr als 12,0 t und Kraftomnibusse. Dieser Spiegel einschließlich seiner
Halterung muss mindestens 2 m über der Fahrbahn angebracht sein. Ist dieses
Maß wegen der Bauart des Fahrzeugaufbaus nicht einzuhalten, darf dieser
Spiegel nicht angebracht sein.

2. ein großwinkliger Rückspiegel an der rechten Seite bei Kraftfahrzeugen mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t – ausgenommen
Arbeitsmaschinen, Stapler und land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen -,
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Verdeckung durch Spiegel

MAN Nutzfahrzeuge
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Straßenverkehrs-Ordnung

§23 (StVO) Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers
(1) Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das Gehör 
nicht durch die Besetzung, Tiere, die Ladung, Geräte oder den Zustand des 
Fahrzeugs beeinträchtigt werden.
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Sichtverdeckung durch Objekte vor der 
Frontscheibe

2,5 m2,5 m

4,2 m

Sichtverdeckung vor der Frontscheibe Sichtverdeckung vor der Frontscheibe 

innerhalb des Fahrerhausesinnerhalb des Fahrerhauses
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Verdeckungen der Sicht im Fahrerhaus



0xx0000.ppt25 Ó

Verdeckungen der Sicht im Fahrerhaus

R. Bernickel, Münster
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Fragen ?Fragen ?


